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Verordnung
Uber die Erprobung einer neuen Ausbildungsform für

• die Berufsausbildung im Laborbereich Chemie, Biologie und Lack

Vom 17. Juni 2002

Auf Grund des § 28 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes
vom 14. August 1 969 (BGBI. I S. 1 1 12), der zuletzt durch
Artikel 212 Nr. 2 der Verordnung vom 29. Oktober 2001
(BGBI. I S. 2785) geandert worden 1st, verordnet das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung
undForschung:

Erster Tell

Gemeinsame Vorschriften

§1

Gegenstand und Struktur der Erprobung

(1) Zur Erprobung elner neuen Ausbildungsform sollen
die Leistungen der Zwischenprüfung als Tell 1 der Ab-
schlussprüfung bewertet und in em Abschlussgesamt-
ergebnis einbezogen werden.

(2) Das Ergebnis der Prufungsleistungen in Tell 1 der
Abschlussprüfung wird dem Prüfling schriftlich mitgeteilt.

(3) Das Gesamtergebnis der Abschlussprüfung wird
~usden Ergebnissen von Tell 1 und Tell 2 der Abschluss-
prüfung gebildet.

(4) In den Fallen des § 29 Abs. 1 und 2 sowie des § 40
Abs. •2 und 3 des Berufsbildungsgesetzes können beide
Teile der Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung
zusammen durchgeführtwerden.

(5) Der Erprobung st die Verordnung über die Berufs-
ausbildung im Laborbereich Chemie, Biologie und Lack
vom 22. März 2000 (BGBI. I S. 257) mit der MaBgabe
zugrunde zu legen, dass die §~8, 9, 14, 15, 20 und 21
nicht anzuwenden sind.

• Zweiter Tell

Vorschriften für
den Ausbildungsberuf

Chemielaborant I Chemielaborantin

§2

Tell I der AbschlussprOfung

(1) Die Zwischenprüfung gilt als Tell 1 der Abschluss-
prüfung. Sie soil vor dem Ende des zweiten Ausbildungs-
jahres stattfinden.

(2) Tell 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in
der Anlage 1 der Verordnung über die Berufsausbildung
im Laborbereich Chemie, Biologie und Lack vom22. März
2000 (BGBI. I S. 257) für das erste Ausbildungsjahr und
das dritte Ausbildungshalbjahr und die unter Nummer 8.1
Buchstabe d bis f aufgeführten Qualifikationseinheiten
sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehr-
stoff, soweit er fürdie Berufsausbildung wesentlich 1st.

(3) Der Prüfling soIl im praktischen Tell von Tell 1 der
Abschlussprüfung in insgesamt höchstens sieben Stun-
den zwei praktische Aufgaben durchführen. Dabel soIl der
Prüfling zeigen, dass er die Arbeitsabläufe selbstandig
planen, Arbeitsergebnisse kontrollieren und dokumentie-
ren, Maf3nahmen zur Sicherheit und zum Gesundheits-
schutz bel der Arbeit, zum Umweltschutz sowie qualitats-
sichernde MaBnahmenergreifen kann. Für die praktischen
Aufgaben kommen insbesondere in Betracht:

1 . Durchführen präparativer Arbeiten und

2. Charakterisieren von Produkten.

Bel der Bewertung des praktischen Tells von Teil 1 der
Abschlussprüfung 1st die praktische Aufgabe nach Num-
mer 1 mit 70 Prozent, die praktische Aufgabe nach
Nummer 2 mit 30 Prozent zu gewichten.

(4) Der PrüflingsoIl im schriftlichen Tell von Tell 1 der Ab-
schlussprüfung im Prüfungsbereich Präparative Chemie
sowie in Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft werden.
Im Prüfungsbereich Präparative Chemie soil der Prüfling
praxisbezogene Aufgaben unter Berücksichtigung damit
zusammenhangender informationstechnischer Fragestel-
lungen und berufsbezogener Berechnungen läsen und
dabel zeigen, dass er arbeitsorganisatorische, technolo-
gische und mathematische Sachverhalte verknüpfen
kann. Dabei sollen MaBnahmen zur Sicherheit und zum
Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zum Umwelt-
schutz und qualitatssichernde Mal3nahmen einbezogen
werden. Es kommen Aufgaben insbesondere aus folgen-
den Gebieten in Betracht:

1 . im Prüfungsbereich Präparative Chemie:

a) Syntheseverfahren, Reaktionsgleichungen und Be-
einflussung von Reaktionen,

b) Stächiometrie, insbesondere Ausbeute- und Kon-
zentrationsberechnungen,

c) Trennen und Reinigen von Stoffen, allgemeine
Labortechnik,

d) Charakterisieren von Produkten und Arbeitsstoffen,

e) Stoffkunde und wichtige Herstellungsverfahren;

2. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

a) rechtliche Grundlagen des Berufsausbildungsver-
hältnisses, insbesondere Berufsbildungsgesetz,
Handwerksordnung, Berufsausbildungsvertrag, ge-
genseitige Rechte und Pflichten aus dem Berufs-
ausbildungsvertrag,

b) Arbeits- und Tarifrecht sowie Arbeitsschutz, ins-
besondere Lohn und Gehalt, Sozialversicherung,
Kündigung und Kündigungsschutz, Jugendarbeits-
schutz, Urlaub,

c) betriebliche Mitbestimmung, insbesondere Be-
triebsverfassungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz,
Betriebsrat und Jugendvertretung.
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(5) Der schriftliche Tell von Tell 1 der Abschlussprüfung
dauert höchstens:

1. im Prüfungsbereich
Präparative Chemie

2. im Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde

120 Minuten,

30 Minuten.
(6) Innerhalb des schriftlichen Tells von Tell 1 der

Abschlussprüfung 1st der Prüfungsbereich Praparative
Chemie mit 80 Prozent, der Prüfungsbereich Wirtschafts-
und Sozialkunde mit 20 Prozent zu gewichten.

• (7) Der praktische und der schriftliche Tell von Teil 1 der
Abschlussprüfung haben dasselbe Gewicht.

§3
Tell 2 der Abschlussprüfung

(1) Tell 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die
in der Anlage 1 der Verordnung über die Berufsausbildung
im Laborbereich Chemie, Biologie und Lackvom 22. März
2000 (BGBI. I S. 257) aufgeführten Fertigkeiten und
Kenntnisse gemal3 § 3 Abs. 1 Nr. 1 , Nr. 2 Buchstabe a
und Nr. 3 Buchstabe a sowie aufden im Berufsschulunter-
richt vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsaus-
bildung wesentlich 1st. Fertigkeiten und Kenntnisse, die
bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung
gewesen sind, sollen nur insoweit einbezogen werden,
als es für die gemaB § 35 Abs. 1 des Berufsbildungsge-
setzes zu treffende Feststellung der Berufsbefahigung
erforderlich 1st.

(2) Der Prüfling soil im praktischen Tell von Tell 2 der
‘ Abschlussprüfung in insgesamt hächstens 1 4 Stunden

drei praktische Aufgaben ausführen. Hierfür kommen ins-
besondere in Betracht:

1 . Durchführen elner analytisch-chromatografischenAuf-
gabe,

2. Durchführen einer analytisch-spektroskopischen Auf-
gabe,

3. Durchführen elner mal3analytischen Aufgabe,

4. Herstellen elnes em- oder mehrstufigen Präparates,

5. Durchführen elner physikalischen oder einer tech-
nischen Aufgabe,

6. Durchführen eiñer mikrobiologischen oder elner bio-
chemischen Aufgabe oder

7. Durchführen elner lacktechnischen Aufgabe.

Dabei sollen mindestens zwei praktische Aufgaben aus
den Nummern 1 bi~4 ausgewahlt werden. Bei den prak-
tischenAufgaben sind Wahlqualifikationseinheiten gemal3
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a der Verordnung über die
Berufsausbildung im Laborbereich Chemie, Biologie
und Lack vom 22. März 2000 (BGBI. I S. 257) zu berück-
sichtigen. Dabei soIl der Prüfling zeigen, dass er die
Arbeitsabläufe selbständig planen, Arbeitszusammen-
hange erkennen, Arbeitsergebnisse kontrollieren und
dokumentieren, MaBnahmen zur Sicherheit und zum
Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz
und qualitätssichernde Mal3nahmen ergreifen sowie die
relevanten fachlichen Hintergründe seiner Arbeit auf-
zeigen und seineVorgehensweisen begründen kann.

(3) Der Prüfling soIl im schriftlichen Tell von Tell 2 der
Abschlussprüfung in den Prüfungsbereichen Ailgemeine

und Analytische Chemie, Wahlqualifikationen sowie in
Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft werden. In den
Prüfungsbereichen Ailgemeine und Analytische Chemie
sowie Wahlqualifikationen soil der Prüfling zeigen, dass er
insbesondere durch Verknüpfung von arbeitsorganisatori-
schen, technologischen und mathematischen Sachver-
halten sowie damit zusammenhängender informations-
technischer Fragestellungen praxisbezogene Fälle lösen
kann. Dabel sollen Mal3nahmen zur Sicherheit und zum
Gesundheitsschutz bel der Arbeit, zum Umweltschutz

. sowie qualitätssichernde MaBnahmen einbezogen wer-
den. Es kommen Aufgaben insbesondere aus folgenden
Gebieten in Betracht:

1 . im PrüfungsbereichAllgemeine und Analytische Chemie:

a) Analyseverfahren einschlieBlich Probenvorberei-
tung und Reaktionsgleichungen,

b) Stoffkonstanten und physikalische GröBen,

c) Reaktionskinetik und Thermodynamik, chemisches
Gleichgewicht,

d) Auswerten von Messergebnissen unter Berücksich-.
tigung stächiometrischer Berechnungen,

e) chemische Bindung, Periodensystem der Elemente;

2. im Prüfungsbereich Wahlqualifikationen:

es sind mindestens drei Wahlqualifikationseinheiten zu
prüfen;

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

ailgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-
sammenhange der Berufs- und Arbeitswelt.

(4) Der schriftliche Tell von Tell 2 der Abschlussprüfung
dauert höchstens:

1 . im Prüfungsbereich
Allgemeine und Analytische Chemie

2. im Prüfungsbereich
Wahlqualifikationen

3. im Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde

120 Minuten,

120 Minuten,

45 Minuten.

(5) Der schriftliche Tell von Tell 2 der Abschlussprüfung
1st aufAntrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prü-
fungsausschusses in einzelnen Bereichen durch eine
mündliche Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das
Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der
Ermittlung des Ergebnisses für die mündlich geprüften
Prüfungsbereiche sind das bisherige Ergebnis und das
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver-
hältnis 2 : 1 zu gewichten.

~ (6) Innerhalb des schriftlichen Tells von Tell 2 der
Abschlussprüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu
gewichten:

1 . Prüfungsbereich
Allgemeine und Analytische Chemie

• 2. Prüfungsbereich
Wahlqualifikationen

3. Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde

40 Prozent,

40 Prozent,

20 Prozent.

(7) Der praktische und der schriftliche Tell von Tell 2 der
Abschlussprüfung tiaben dasselbe Gewicht.
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§4

Bestehensregelung

(1) Bel der Ermittlung des Gesamtergebnisses 1st Tell 1
der Abschlussprüfung mit 35 Prozent und Tell 2 der
Abschlussprüfung mit 65 Prozent zu gewichten.

(2) Die Abschlussprüfung 1st bestanden, wenn im
Gesamtergebnis nach Absatz 1 mindestens ausreichende
Leistungen erbracht sind und wenn jeweils im praktischen
und schriftlichen Tell von Tell 2 der Abschlussprüfung
sowie innerhalb des schriftlichen Tells von Tell 2 in den
Prüfungsbereichen Allgemeine und Analytische Chemie
sowie Wahlqualifikationen zusammen mindestens aus-
reichende Leistungen erbracht sind.

Dritter TeiI

Vorschriften für
den Ausbildungsberuf

Biologielaborant / Biologielaborantin

§5

Teil I der Abschlussprüfung

(1) Die Zwischenprüfung gilt als Tell 1 der Abschluss-
prüfung. Sie soil vor dem Ende des zweiten Ausbildungs-
jahres stattfinden.

(2) Tell 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in
der Anlage 2 der Verordnung über die Berufsausbildung
im Laborbereich Chemie, Biologie und Lack vom 22. März
2000 (BGBI. I S. 257) für das erste Ausbildungsjahr, das
dritte Ausbildungshalbjahr und die unter Nummer 11.1
Buchstabe d bis e sowie Nummer 1 1 .2 Buchstabe a bis d
aufgeführten Qualifikationseinheiten sowie auf den im
Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für
die Berufsausbildung wesentlich 1st.

(3) Der Prüfling soIl im praktischen Tell von Tell 1 der
Abschlussprüfung in insgesamt höchstens sieben Stun-
den eine Arbeitsprobe und zwei praktische Aufgaben
durchführen. Dabei soil der Prüfling zeigen, dass er die
Arbeitsabläufe selbständig planen, Arbeitsergebnisse’
kontrollieren und dokumentieren, MaBnahmen zur Sicher-
heit und zum Gesundheitsschutz bel der Arbeit, zum
Umweltschutz sowie qualitätssichernde MaBnahmen
ergreifen kann. Für die Arbeitsprobe kommt insbesondere
in Betracht: .

Durchführen einer Arbeit aus dem Bereich der Zoologie
oder Pharmakologie.

Für die praktischen Aufgaben kommen insbesondere in
Betracht:

1 . Untersuchen von biologischem Material mit chemi-
schen und physikalischen Methoden oder Durchführen
einer diagnostischen Arbeit und

2. Durchführen einer mikrobiologischen oder elner zell-
kulturtechnischen Arbeit.

Bei der Bewertung des praktischen Tells von Tell 1 der
Abschlussprüfung 1st die Arbeitsprobemit 40 Prozent und
die praktische Aufgabe nach Nummer 1 und Nummer 2
jeweils mit 30 Prozent zu gewichten.

(4) Der Prüfling soil im schriftlichen Tell von Tell 1
der Abschlussprüfung in den Prüfungsbereichen Che-
misch-physikalische Arbeiten, Untersuchen biologischer

Systeme, In-vitro-Kulturtechniken sowie in Wirtschafts-
und Sozialkunde geprüft werden. In den Prüfungsberei-
chen Chemisch-physikalische Arbeiten, Untersuchen
biologischer Systeme sowie In-vitro-Kulturtechniken soIl
der Prüfling praxisbezogene Aufgaben unter Berück-
sichtigüng damit zusammenhangender informations-
technischer Fragestellungen und berufsbezogener Be-
rechnungen lösen und dabei zeigen, dass er arbeits-
organisatorische, technologische und mathematische
Sachverhalte verknüpfen kann. Dabel sollen Mal3nahmen
zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit
sowie zum Umweltschutz und qualitatssichernde MaB-
nahmen einbezogen werden. Es kommen Aufgaben ins-
besondere aus folgenden Gebieten in Betracht:

1 . im Prüfungsbereich Chemisch-physikalische Arbeiten:

a) Stoffkunde,

b) Umgehen mit Arbeitsstoffen,

c) Vereinigen und Trennen von Arbeitsstoffen,

d) fotometrische und chromatografische Unter-
suchungen;

2. im PrüfungsbereichUntersuchen biologischer Systeme:

a) diagnostische Arbeiten,

b) zoologisch-pharmakologische Arbeiten;

3. im Prüfungsbereich In-vitro-Kulturtechniken:

a) mikrobiologische Arbeiten,

b) zellkulturtechnische Arbeiten;

4. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

a) rechtliche Grundlagen des Berufsausbildungs-
verhältnisses, insbesondere Berufsbildungsgesetz,
Handwerksordnung, Berufsausbildungsvertrag, ge-
genseitige Rechte und Pflichten aus dem Berufs-
ausbildungsvertrag,

b) Arbeits- und Tarifrecht sowie Arbeitsschutz, ins-
besondere Lohn und Gehalt, Sozialversicherung,
Kündigung und Kündigungsschutz, Jugendarbeits-
schutz, Urlaub,

c) betriebliche Mitbestimmung, insbesondere Be-
~triebsvertassungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz,
Betriebsrat und Jugendvertretung.

(5) Der schriftliche Tell von Tell 1 der Abschlussprüfung
dauert höchstens:

1 . im Prüfungsbereich
Chemisch-physikalische Arbeiten

2. im Prüfungsbereich
Untersuchen biologischer Systeme

3. im Prüfungsbereich
In-vitro-Kulturtechniken

4. im Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde

60 Minuten,

60 Minuten,

60 Minuten,

30 Minuten.

(6) Innerhalb des schriftlichen Tells von Teil 1 der
Abschlussprüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu
gewichten:

1 . Prüfungsbereich
Chemisch-physikalische Arbeiten 25 Prozent,

2. Prüfungsbereich
Untersuchen biologischer Systeme 30 Prozent,
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3. Prüfungsbereich
In-vitro-Kulturtechniken

4. Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde

(7) Der praktische und der schriftliche Tell von Tell 1 der
Abschlussprüfung haben dasselbe Gewicht.

§6
Tell 2der Abschlussprüfung

(1) Tell 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in
der Anlage 2 der Verordnung über die Berufsausbildung
im Laborbereich Chemie, Biologie und Lack vom22. März
2000 (BGBI. I S. 257) aufgeführten Fertigkeiten und Kennt-
nisse gemaB § 3 Abs. 1 Nr. 1 , Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 3
Buchstabe b sowie auf den im Berufsschulunterricht
vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung
wesentlich 1st. Fertigkeiten und Kenntnisse, die bereits
Gegenstand von Tell 1 der Abschlussprüfung gewesen
sind, sollen nur insoweit einbezogen werden, als es für die
gemàB § 35 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes zu treffen-
de Feststellung der Berufsbefähigung erlorderlich st.

(2) Der Prüfling soIl im praktischen Tell von Tell 2 der
Abschlussprüfung • in insgesamt höchstens 14 Stunden
drei praktische Aufgaben ausführen. Für die praktischen
Aufgaben kommen insbesondere in Betracht:

1 . Durchführen elner Arbeit aus einem der folgenden
Bereiche: Toxikologie, Pharmakokinetik oder Parasito-
logie,

2. Durchführen elner biochemischen, elner immunolo-
S gischen, einer molekularbiologischen oder einer

diagnostischen Arbeit,

3. Durchführen elner zellkulturtechnischen, elner mikro-
biologischen oder elner biotechnologischen Arbeit,

4. Durchführen elner botanischen oder einer phyto-
medizinischen Arbeit oder

5. Durchführen elner Arbeit aus einem der folgenden
Bereiche: laborbezogene Informationstechnik, Labor-
automation, umweltbezogene Arbeitstechniken, analy-
tische Arbeitstechnikenoder Verfahrenstechnik.

Bel den praktischen Aufgaben sind Wahlqualifikationsein-
heiten gemaB § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b der Verord-
nung über die Berufsausbildung im Laborbereich Chemie,
Biologie und Lack vom 22. März 2000 (BGBI. I S. 257) zu
berücksichtigen. Dabei soIl der Prüfling zeigen, dass erdie
Arbeitsabläufe selbstandig planen, Arbeitszusammen-
hange erkennen, Arbeitsergebnisse kontrollieren und
dokumentieren, MaBnahmen zur Sicherheit und zum
Gesundheitsschutz bel der Arbeit, zum Umweltschutz und
qualitatssichernde Mal3nahmen ergreifen sowie die rele-
vanten fachlichen Hintergründe seiner Arbeit a~ifzeigen
und seineVorgehensweisen begründen kann.

(3) Der Prüfling soil im schriftlichen Tell von Tell 2
der Abschlussprüfung in den Prüfungsbereichèn Bioche-
misch-molekularbiologische Arbeiten, Wahlqualifikatio-
nen sowie in Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft
werden. In~den Prüfungsbereichen Biochemisch-mole-
kularbiologische Arbeiten sowie Wahlqualifikationen soil
der Prüfling zeigen, dass er insbesondere durch Verknüp-
fung von arbeitsorganisatorischen, technologischen und
mathematischen Sachverhalten sowie damit zusammen-
hängender informationstechnischer Fragestellungen pra-
xisbezogene Fäile lösen kann. Dabei sollen Maflnahmen

1. im Prüfungsbereich Biochemisch-moiekularbiologi-
sche Arbeiten:

a) molekularbiologische Arbeiten,

b) biochemische Arbeiten;
2. im Prüfungsbereich Wahlqualifikationen:

es sind vier Wahlqualifikationseinheiten zu prüfen;
dabei dan hächstens eine Wahlqualifikationseinheit
aus der Liste gemaB § 1 0 Abs. 3 der Verordnung über
die Berufsausbildung im Laborbereich Chemie, Blob-
gie und Lack vom 22. März 2000 (BGBI. I S. 257)
gewahlt werden;

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Soziabkunde:

allgemeine wirtschaftiiche und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge der Berufs- und Arbeitswebt.

(4) Der schriftliche Tell von Tell 2 der Abschlussprüfung
dauert höchstens:

1 . im Prüfungsbereich
Biochemisch-molekular-
biologische Arbeiten 60 Minuten,

2. im Prüfungsbereich
Wahlqualifikationen 1 80 Minuten,

3. im Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde 45 Minuten.

(5) Der schriftliche Tell von Tell 2 der Abschbussprüfung
st auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des
Prüfungsausschusses in einzelnen Bereichen durch eine
mündliche Prüfung zu ergänzen, wenn diese für das
Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der
Ermittlung des Ergebnisses für die mündlich geprüften
Prüfungsbereiche sind das bisherige Ergebnis und das
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhält-
nis 2 : 1 zu gewichten. S

(6) lnnerhabb des schriftlichen Tells von Tell 2 der
Abschlussprüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgtzu
gewichten:
1 . Prüfungsbereich

Biochemisch-moiekuiar-
biologische Arbeiten 20 Prozent,

2. Prüfungsbereich
Wahlquabifikationen 60 Prozent,

3. Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent.

(7) Der praktische und der schriftliche Teil von Tell 2 der
Abschlussprüfung haben dasselbe Gewicht.

§7

Bestehensregelung

(1) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses st Tell 1
der Abschlussprüfung mit 35 Prozent und Tell 2 der
Abschlussprüfung mit 65 Prozent zu gewichten.

(2) Die Abschbussprüfung ist bestanden, wenn im
Gesamtergebnis nach Absatz 1 mindestens ausreichende
Leistungen erbracht sind und wenn jeweils im praktischen
und schriftlichen Tell von Tell 2 der Abschlussprüfung

zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit,
25 Prozent, zum Umweltschutz sowie qualitätssichernde MaBnahmen

einbezogen werden. Es kômmen Aufgaben insbesondere

20 Prozent. aus folgenden Gebieten in Betracht:
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sowie innerhalb des schriftlichen Tells von Tell 2 der
Abschlussprüfung in den Prüfungsbereichen Bioché-
misch-molekubarbiologische Arbeiten und Wahiqualifika-
tionen zusammen mindestens ausreichende Leistungen
erbracht sind.

Vierter Tell

Vorschriften für
den Ausbildungsberuf

Lacklaborant / Lacklaborantin

§8
Tell I der Abschlussprüfung

(1) Die Zwischenprüfung gilt als Tell 1 der Abschbuss-
prüfung. Sie soil vor dem Ende des zweiten Ausbibdungs-
jahres stattfinden.

(2) Tell 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in
der Anlage 3 der Verordnung über die Berufsausbildung
im Laborbereich Chemie, Biologie und Lack vom 22. März
2000 (BGBI. I S. 257) für das erste Ausbildungsjahr, das
dritte Ausbildungshalbjahr und die unter Nummer 7.1
Buchstabe b und Nummer 8.2 Buchstabe d aufgeführten
Qualifikationseinheiten sowie auf den im Berufsschubun-
terricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsaus-
bildung wesentlich 1st.

(3) Der Prüfling soil im praktischen Tell von Tell 1 der
Abschlussprüfung in insgesamt höchstens sieben Stun-
den drei praktische Aufgaben durchführen. Dabel soil der
Prüfling zeigen, dass er die Arbeitsabiäufe seibständig
planen, Arbeitsergebnisse kontroilieren und dokumentie-

S ren, MaBnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheits-
schutz bei der Arbeit, zum Umweltschutz sowie qualitats-
sichernde MaBnahmen ergreifen kann. Für die praktischen
Aufgaben kommen insbesondere in Betracht:
1 . Durchführen elner physikalischen und elner chemi-

schen Einzelbestimmung,
2. Vorbehandeln und Beschichten von Untergründen und

Durchführer~von zwei technobogischen Prüfungen an
Beschichtungen , insbesondere durch Bestimmung
von Schichtdicke, Härte oder Haftfestigkeit und

3. Hersteilen eines Beschichtungsstoffes nach vorgege-
bener Arbeitsrezeptur einschlieBlich Durchführen von
zwei Einzelbestimmungen zur Produktkontrolle.

Bel der Bewertung des praktischen Tells von Teil 1 der
Abschiussprüfung sind die praktischen Aufgaben nach
Nummer 1 und Nummer 2 jeweils mit 30 Prozent und die
praktische Aufgabe nach Nummer 3 mit 40 Prozent zu
gewichten.

(4) Der Prüfling soil im schriftiichen Tell von Tell 1 der
Abschlussprüfung in den Prüfungsbereichen I, II und Ill
sowie in Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft werden. In
den Prüfungsbereichen I, II und III soil der Prüfiing praxis-
bezogene Aufgaben unter Berücksichtigung damit
zusammenhangender informationstechnischer Fragestel-
lungen und berufsbezogener Berechnungen iOsen und
dabei zeigen, dass erarbeitsorganisatorische, technobogi-
sche und mathematische Sachverhalte verknüpfen kann.
Dabei sollen MaBnahmen zurSicherheit und zum Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit sowie zum Umweitschutz und
qualitatssichernde Maflnahmen einbezogen werden. Es
kommen Aufgaben insbesondere aus folgendenGebietén
in Betracht:

1 . im Prufungsbereich I:

a) Umgang mit Arbeitsstoffen,

b) Struktur und Eigenschaften von L~ckrohstoffen,

c) chemische und physikabische Methoden;
2. im Prüfungsbereich II:

a) Grundlagen der Herstebbung von Beschichtungs-
stoffen,

b) Umgàng mit Misch-, Dispergier- und Trennaggre-
gaten;

3. im Prüfungsbereich Ill:

• a) Vorbehandein von Untergründen,

b) Appbizierenvon Beschichtungsstoffen,
c) Prüfen von Beschichtungen und Beschichtungs-

stoffen;
4. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

a) rechtbiche Grundiagen des Berufsausbibdungs-
verhältnisses, insbesondere Berufsbiidungsgesetz,
Handwerksordnung , Berufsausbildungsvertrag, ge-
genseitige Rechte und Pfbichten aus dem Berufs-
ausbibdungsvertrag,

b) Arbeits- und Tarifrecht sowie Arbeitsschutz, insbe-
sondere Lohn und Gehait, Sozialversicherung, Kün-
digung und. Kündigungsschutz, Jugendarbeits-
schutz, Urlaub,

c) betriebliche Mitbestimmung, insbesondere Be-
• triebsverfassungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz,

Betriebsrat und Jugendvertretung.

(5) Der schriftiiche Tell von Tell 1 der Abschbussprüfung
dauert höchstens:

1 . im Prüfungsbereich I

2. im Prüfungsbereich II

3. im Prüfungsbereich Ill

4. im Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde

60 Minuten,

30 Minuten,

6OMinuten,

30 Minuten.
(6) Innerhabb des schriftlichen Tells von Tell 1 der

Abschiussprüfung sind die Prüfungsbereiche wie foigt zu
gewichten:

1 . Prüfungsbereich I
2. Prüfungsbereich ii
3. Prüfungsbereich Ill

4. Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde

30 Prozent,
20 Prozent,
30 Prozent,

20 Prozent.

(7) Der praktische und der schriftiiche Tell von Tell 1 der
Abschlussprüfung haben dasseibe Gewicht.

§9

Tell 2 der Abschlussprüfung
(1) Tell 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in

der Anlage 3 der Verordnung über die Berufsausbildung
im Laborbereich Chemie, Biobogie und Lack vom 22. März
2000 (BGB1. I S. 257) aufgeführten Fertigkeiten und Kennt-
nisse gemaB § 3 Abs. 1 Nr. 1 , Nr. 2 Buchstabe c und Nr. 3
Buchstabe c sowie auf den im Berufsschulunterricht ver-
mittelten Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung
wesentlich 1st. Fertigkeiten und Kenntnisse, die bereits
Gegenstand von Tell 1 der Abschlussprüfung gewesen
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sind, sollen nur insoweit einbezogen werden, alses fürdie
gemaB § 35 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes zu treffen-
de Feststellungder Berufsbefàhigung erforderlich 1st.

(2) Der Prüfling soil im praktischen Tell von Tell 2 der
Abschlussprüfung in insgesamt höchstens 1 4 Stunden
elne praktische Aufgabe I, elne praktische Aufgabe II und
elne praktische Aufgabe Ill durchführen. Für die prak-
tische Aufgabe I kommt insbesondere in Betracht:
Erstellen elner Arbeitsrezepturnach vorgegebenerRezep-
tur und Herstellen des Beschichtungsstoffes.
Für die praktische Aufgabe II kommt insbesondere in
Betracht:

Applizieren elnes Beschichtungsstoffes mit je zwei Prü-
fungen an Beschichtungsstoffen und an Beschichtungen.

Für die praktische Aufgabe Ill kommt insbesondere in
Betracht: .

Durchführen von insgesamt drei unterschiedlichen analy-
tischen Einzelbestimmungen von physikalischen Stoff-
konstanten und chemischen Kennzahlen.
Bel den praktischen Aufgaben sind Wahlqualifikations-
einheiten gemaB § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe c der Verord-
nung über die Berufsausbildung im Laborbereich Chemie,
Biologie und Lack vom 22. März 2000 (BGBI. I S. 257) zu
berücksichtigen. Dabel soil der Prüfling zeigen, dass erdie
Arbeitsabläufe selbstandig planen, Arbeitszusammen-
hänge erkennen, Arbeitsergebnisse kontrollieren, MaB-
nahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bel
der Arbeit, zum Umweltschutz und qualitatssichernde
MaBnahmen ergreifen sowie die relevanten fachlichen
Hintergründe seiner Arbeit aufzeigen und seine Vorge-
hensweisen begründen kann. Die praktische Aufgabe I
soil mit 50 Prozent, die praktische Aufgabe II mit 30 Pro-
zent und die praktische Aufgabe Ill mit 20 Prozent gewich-
tet werden.

(3) Der Prüfling soil im schriftlichen Tell von Tell 2 der
Abschlussprüfung in den Prüfungsbereichen I und II
sowie in Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft werden. In
den Prüfungsbereichen I und II soil der Prüfling zeigen,
dass er insbesondere durch Verknüpfung von arbeits-
organisatorischen, technologischen und mathematischen
Sachverhalten sowie damit zusammenhangender infor-
mationstechnischer Fragestellungen praxisbezogene
Fàlle iösen kann. Dabei solien MaBnahmen zur Sicherheit
und zum Gesundheitsschutz bel der Arbeit, zum Umweit-
schutz sowie qualitatssichernde MaBnahmen einbezogen
werden. Es kommen Aufgaben insbesondere aus folgen-
den Gebieten in Betracht:
1 . im Prüfungsbereich I:

a) Grundlagen zur Formulierung von Beschichtungs-
stoffen,

b) Aufbau und Eigenschaften von Bindemittein und
Lösemitteln,

c) Eigenschaften von Farbmitteln,

d) physikaiische und chemische Eigenschaften von
Beschichtungsstoffen und Beschichtungen,

e) chemische Verfahren zur Bestimmung von Kenn-
zahien,

f) Prüfen von Beschichtungen.

Es sind nur die Pfiichtqualifikationseinheiten gemaB § 3
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c der Verordnung über di~

Berufausbildung im Laborbereich Chémie, Biobogie
und Lack vom 22.März 2000 (BGBI. I S. 257) zu prüfen;

2. im Prüfungsbereich II: S

Es sind mindestens zwei Wahiqualifikationseinheiten
zu prüfen; dabel muss mindestens eihe Wahiqualifika-
tionseinheit in Nummer 1 bis 10 der Liste gemaB § 16
Abs. 2 enthalten sein;

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

ailgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zu-
sammenhänge der Berufs- und Arbeitsweit.

(4) Der schriftliche Tell von Tell 2 der Abschlussprüfung
dauert höchstens:

1 . im Prüfungsbereich I 90 Minuten,

2. im Prüfungsbereich II 150 Minuten,

3. im Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde 45 Minuten.

(5) Der schriftiiche Tell von Tell 2 der Abschiussprüfung
1st auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des
Prüfungsausschusses in einzelnen Bereichen durch elne
mündliche Prüfung zu erganzen, wenn diese für das
Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der
Ermittiung des Ergebnisses für die mündlich geprüften
Prüfungsbereiche sind das bisherige Ergebnis und
das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im
Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

(6) Innerhaib des schriftlichen Tells von Tell 2 der
Abschlussprüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu
gewichten:

1 . Prüfungsbereich I 30 Prozent,

2. Prüfungsbereich II 50 Prozent,

3. Prüfungsbereich S

Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent.

(7) Der praktische und der schriftliche Tell von Tell 2der
Abschlussprüfung haben dasselbe Gewicht.

§10

Bestehensregelung

(1) Bel der Ermittlung des Gesamtergebnisses 1st Tell 1
der Abschlussprüfung mit 35 Prozent und Tell 2 der
Abschiussprüfung mit 65 Prozent zu gewichten.

(2) Die Abschlussprüfung 1st bestanden, wenn im
Gesamtergebnis nach Absatz 1 mindestens ausreichende
Leistungen erbracht sind und wenn jeweils im praktischen
und schriftlichen Tell von Tell 2 der Abschlussprüfung
sowie innerhaib des schriftlichen Tells von Tell 2 der
Abschlussprüfung im Prüfungsbereich I mindestens aus-
reichende Leistungen erbracht sind.

Fünfter Tell

Ubergangs- und Schlussvorschriften

§11

Ubergangsregelung
(1) Auf Berufsausbildungsverhàltnisse, die bei lnkraft-

treten dieser Verordnung bestehen, sind die für sie jeweils
geltenden bisherigen Vorschriften welter anzuwenden; die
Vertragsparteien könnendie Anwendung der Vorschriften
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dieser Verordnung vereinbaren, wenn noch keine
Zwischenprüfung abgeiegt worden 1st.

(2) Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bis zum
31. Juli 2007 begonnen wurden, sind die Vorschriften
dieser Verordnung welter anzuwenden.

• Berlin, den 17. Juni 2002

§12

Inkrafttreten, Auflerkrafttreten

DieseVerordnung trittam 1. August 2002 in Kraft und mit
Ausnahme des § 11 Abs. 2 am 31.Juli 2007 auBer Kraft.

Der Bundesminister
für Wirtschaft und Technobogie

In Vertretung
Tacke


